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SITZUNGSNIEDERSCHRIFT 
 

 

Sitzung Öffentliche Sitzung im Sitzungssaal des Rathauses 

Beschlussorgan Hauptausschuss 
Sitzungstag 15.10.2020 
 
Beginn 16:00 Uhr 
Ende 17:45 Uhr 

 
 

I. Ladung der Mitglieder des Beschlussorgans  
 

Der erste Bürgermeister eröffnete die Sitzung und stellte fest, dass zu der heutigen  
Sitzung des Hauptausschusses alle 10 Mitglieder ordnungsgemäß geladen wurden. 
Einwände dagegen wurden nicht vorgetragen. Es waren zur Sitzung erschienen: 

 
Erster Bürgermeister Hans-Peter Dangschat  
und die Stadtratsmitglieder:  
  
Danner Johannes  
Haslwanter Andrea  
Kneffel Hans  
Mirbeth Stephan  
Mollner Michael  
Seitlinger Bernhard  
Stoib Christian  
Trenker Adolf (Vertr. f. Bauregger Matthias)  
Unterstein Konrad  
Zembsch Helga  

 
Nicht erschienen war(en): Grund (un)entschuldigt: 
Bauregger Matthias entschuldigt 

 
II. Beschlussfähigkeit des Beschlussorgans  

 
Der erste Bürgermeister stellte die Beschlussfähigkeit des Hauptausschusses fest und  
erkundigte sich nach Einwänden gegen die Tagesordnung; es wurden keine Einwände 
vorgetragen. 
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III. Tagesordnung  
 

 
1. Beschließende Angelegenheiten 
 
1.1 Genehmigung der Annahme von Spenden 

 
1.2 Bestätigung des wiedergewählten Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr  

Matzing  
 
1.3 Bestätigung des neugewählten stellv. Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr  

Matzing  
 
1.4 Leader-Projekt Wanderkonzept der Landkreise Traunstein und Berchtesgadener 

Land  
 
1.5 Christkindlmarkt 2020  
 
1.6 Bezuschussung der Sanierung der Abwasserleitungen des evangelischen Kin-

dergarten Traunreut  
 

 
2. Vorberatende Angelegenheiten 
 
2.1 Entscheidung über die Weiterführung des Bundesprogramms „Kita-Einstieg“ – 

Projekt Brückenkinder  
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IV. Beschlüsse  
 
 
1. Beschließende Angelegenheiten 
 

 

1.1 Genehmigung der Annahme von Spenden 

 
Der Hauptausschuss hat die Umsetzung der Handlungsempfehlung des Bayeri-
schen Staatsministeriums des Inneren und Bayerischen Staatsministeriums der 
Justiz und der kommunalen Spitzenverbände für den Umgang mit Spenden auch 
für die Stadt Traunreut mit Beschluss vom 23.04.2009 angeordnet. 
 
Die Annahme von Spenden muss vorher durch den Hauptausschuss genehmigt 
werden. 
 
Die VR meine Raiffeisenbank hat am 17.09.2020 der Grundschule Nord für das 
Medienprojekt „Medienprävention“ 500,00 EUR in bar gespendet.  
Für die Spende wird keine Zuwendungsbestätigung ausgestellt. 
 
 
Die Firma B/S/H spendet der Werner-von-Siemens-Mittelschule 600,00 EUR in 
bar für den Informatikkurs zur Anschaffung von algorithmischen Bausteinen zur 
Programmierung. 
Für die Spende wird eine Zuwendungsbestätigung ausgestellt. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Annahme der o. g. Spenden wird bzw. wird nachträglich genehmigt. 

 
für 

11 
gegen 

0 Beschluss: 

Die Annahme der o. g. Spenden wird bzw. wird nachträglich genehmigt. 
 
 
 
 

1.2 Bestätigung des wiedergewählten Kommandanten der Freiwilligen 
Feuerwehr Matzing  

 
Am 23. September 2020 fand, im Feuerwehrhaus Matzing, die Wahl des Kom-
mandanten der Freiwilligen Feuerwehr Matzing statt.  
 
Zum Kommandanten der FF Matzing wurde Herr Florian Ettmayr, Biebing 2, 
83301 Traunreut, wiedergewählt. 
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Gemäß Art. 8 Abs. 4 und 5 des Bayerischen Feuerwehrgesetzes bedarf die ge-
wählte Person die Bestätigung durch die Stadt Traunreut, in Benehmen mit dem 
Kreisbrandrat.  
Dieser teile mit Schreiben vom 01.Oktober 2020 sein Einverständnis mit.  
Seitens der Verwaltung bestehen keine Einwände.  

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der am 23.September 2020 zum Kommandanten gewählte Herr Florian Ettmayr, wird i. 

S. des Art. 8 BayFwG bestätigt. 
 
 

für 

11 
gegen 

0 Beschluss: 

Der am 23.September 2020 zum Kommandanten gewählte Herr Florian Ettmayr, wird i. 

S. des Art. 8 BayFwG bestätigt. 
 
 
 
 

1.3 Bestätigung des neugewählten stellv. Kommandanten der Freiwilli-
gen Feuerwehr Matzing  

 
Am 23. September 2020 fand, im Feuerwehrhaus Matzing, die Wahl des stellv. Kom-
mandanten der Freiwilligen Feuerwehr Matzing statt.  
 
Zum stellvertretenden Kommandanten der FF Matzing wurde Herr Andreas Schroll,  
Hochfellnstr. 14, 83301 Matzing, gewählt 
 
Gemäß Art. 8 Abs. 4 und 5 des Bayerischen Feuerwehrgesetzes bedarf die gewählte 
Person die Bestätigung durch die Stadt Traunreut, in Benehmen mit dem Kreisbrandrat. 
Dieser teile mit Schreiben vom 01. Oktober 2020 sein Einverständnis mit. 
Seitens der Verwaltung bestehen keine Einwände.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der am 23. September 2020 zum stellv. Kommandanten gewählte Herr Andreas Schroll,  

wird i. S. des Art. 8 BayFwG bestätigt. 
 
 

für 

11 
gegen 

0 Beschluss: 

Der am 23. September 2020 zum stellv. Kommandanten gewählte Herr Andreas Schroll,  

wird i. S. des Art. 8 BayFwG bestätigt. 
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1.4 Leader-Projekt Wanderkonzept der Landkreise Traunstein und 
Berchtesgadener Land  

 
Die Stadt Traunreut ist Mitglied des Chiemgau Tourismus e.V. Ziel des Vereins 
ist die Förderung und Vermarktung des Tourismus im Landkreis Traunstein. Da-
bei werden schwerpunktmäßig die Themen Wandern, Radfahren, Wasser/Seen 
und regionale Kultur vermarktet. Dazu gehört auch die Weiterentwicklung der Inf-
rastruktur und der touristischen Angebote wie z.B. Wander- und Radwege. Die 
Stadt Traunreut hat bereits mit dem landkreisweiten Radwegekonzept sehr gute 
Erfahrung gemacht. Hieraus resultieren z.B. die Beschilderung und die Themen-
wege. 

 
Als zweites großes landkreisweites Thema wurde im März 2018 ein Wander-
wegekonzept gestartet – dieses Mal aber gleich für zwei Landkreise: Traunstein 
und dem Berchtesgadener Land. Damit konnte erreicht werden, dass das Projekt 
über Leader mit 60 % der förderfähigen Kosten gefördert wird. Die Stadt Traun-
reut war hier über das Stadtmanagement von Anfang an der Ausarbeitung betei-
ligt. Hierbei haben Workshops und Diskussionsrunden stattgefunden. Die Ab-
stimmung vor Ort erfolgte u.a. mit Frau Herold als Vertreterin des AK Verkehr.  
 
Dabei wurden neben den beiden bestehenden Wanderwegen (Geschichtsweg 
und Stadtrundweg) zwei weitere potenzielle Wanderwege (Hörpolding/Matzing 
und Weg nach Stein an der Traun) in Traunreut erarbeitet. Beide wurden dem 
Gutachter gemeldet. Aufgrund der Umsetzungs- und Kostensituation wurde dann 
aber der Weg Hörpolding/Matzing letztendlich ausgewählt, zumal ein Premium-
wanderweg von Stein an der Traun nach Trostberg und zurück in einem weiteren 
Leader-Projekt bearbeitet wird (vgl. Karte Anlage 1).  
 
Die Planungen sind mittlerweile soweit fortgeschritten, so dass eine konkrete 
Kostenschätzung vorliegt und eine Beantragung der Leadermittel für 2021 und 
2022 stattfinden kann.  
 
Nachdem die Umsetzung auf zwei Jahre mittels Teilprojektanträgen aufgeteilt 
werden kann, können die Kosten in einem moderaten Rahmen gehalten werden. 
Nachdem das Wanderkonzept Grundlage für zukünftige Projekte im Bereich 
„Wandern“ ist (ähnlich dem Radwegekonzept) ist eine Umsetzung der angedach-
ten Wanderwege aus Sicht des Stadtmanagements äußerst wünschenswert. Zu-
dem zeigt die Erfahrung der Radwege, dass diese zu einem großen Teil auch 
von den Bürgerinnen und Bürgern intensiv genutzt werden.  

 
Die ermittelten Kosten setzen sich folgendermaßen zusammen: 
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Maßnahme Inhalt Kosten (netto)

Grundlagenarbeit Streckennetzplanung, Erfassung 4.003,16        

Beschilderung Material und Montage 13.107,37      

Qualifizierung
Infotafeln (7.950 € + MWSt.), 

Wegmöblierung (6.000 € + MWSt.)
17.481,10      

Vermarktung Medien: Foto, Karten, Flyer 17.463,25      

52.054,88      

31.232,93      

20.821,95      

Variante 1: gesamtes Projekt p.a. (2 Jahre) 10.410,98      

Variante 2: ohne Vermarktung und Möblierung 5.490,33        

Variante 3: nur Grundlagen und Beschilderung 3.422,11        

Wanderwegekonzept Stadt Traunreut - Kostenplanung

Variantenberechnung je Wirtschaftsjahr

Gesamt 2021+2022

Leader Förderung 60%

Rest Stadt Traunreut

 
 

Aufgrund der angespannten Haushaltslage wurden drei Varianten als Entschei-
dungshilfe ausgearbeitet:  
- Variante 1 wäre eine 100%-ige Umsetzung des Projektes,  
- Variante 2 würde das Projekt um die Vermarktung und Möblierung redu-

zieren, 
- Variante 3 konzentriert sich rein auf die Erstellung des Wanderweges.  

 
Variante 1 + 2 würden eine Erhöhung des bereits auf 60 % reduzierten Haus-
haltsansatzes im Bereich Tourismus um 7.000 € bzw. 2.000 € bedeuten. Variante 
3 könnte mit den eingeplanten Haushaltsgeldern des „Sparhaushaltes 2021“ 
auskommen. Die Höhe der Fördergelder ist in Abhängigkeit der jeweiligen Vari-
ante zu sehen. Bei einer Umsetzung ist das Projekt im Unterabschnitt 7910 ein-
zustellen (Einnahmen und Ausgaben). 

 
Anlage 1: Karte der Wanderwege 

 
 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Hauptausschuss beschließt die Umsetzung der Variante 3 des Wanderkon-
zeptes mit Kosten in Höhe von 3.422,11 € p.a. (auf 2 Jahre). Die Haushaltsmittel 
sind bereits im Haushalt im Unterabschnitt 7910 enthalten. 

 
Frau Stadträtin Haslwanter war während der Abstimmung nicht im Sitzungssaal. 

 
Der Beschlussvorschlag der Verwaltung wurde mit 5:5 Stimmen abgelehnt.  

 
 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Hauptausschuss beschließt die Umsetzung des Gesamtprojektes (Variante 
1) mit Kosten in Höhe von 10.410,98 € p.a. (auf 2 Jahre). Die Haushaltsmittel 
sind im Haushalt 2021 und 2011 im Unterabschnitt 7910 bereitzustellen. 
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Frau Stadträtin Haslwanter war während der Abstimmung nicht im Sitzungssaal. 
 
Der Beschlussvorschlag der Verwaltung wurde mit 4:6 Stimmen abgelehnt. 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Hauptausschuss beschließt die Umsetzung die Variante 2 des Wanderkon-
zepts mit Kosten in Höhe von 5.490,33 € p.a. (auf 2. Jahre). Die Haushaltsmittel 
sind im Haushalt 2021 und 2011 im Unterabschnitt 7910 bereitzustellen. 
 
 

für 

11 
gegen 

0 Beschluss: 

Der Hauptausschuss beschließt die Umsetzung der Variante 2 des Wanderkon-
zepts mit Kosten in Höhe von 5.490,33 € p.a. (auf 2 Jahre). Die Haushaltsmittel 
sind im Haushalt 2021 und 2011 im Unterabschnitt 7910 bereitzustellen. 

 
 
 
 

1.5 Christkindlmarkt 2020  

 
Der Christkindlmarkt Traunreut ist eine feste Institution innerhalb des jährlichen 
Veranstaltungskalenders der Stadt. Seit vielen Jahren findet er an den ersten 
drei Adventswochenenden – jeweils Freitag bis Sonntag – auf dem Rathausplatz 
statt. Die Kosten beliefen sich pro Jahr auf jährlich etwa 55.000 €, wobei alleine 
etwa 32.000 € auf den Bauhof (= innere Verrechnungen) entfielen. Der Bauhof ist 
u.a. für den Auf- und Abbau der Hütten, der Bühne, der Beleuchtung sowie des 
Christbaumes zuständig und ist damit wichtigster Partner für die Durchführung 
des Marktes.  
 
In der Anlage 1 wird das Aufstellkonzept für den Christkindlmarkt 2020 vorge-
stellt. Die Marktstände konzentrieren sich auf die Grünfläche sowie die an der Ei-
chendorffstraße angrenzenden Parkplätze. Die Bühne in geringerer Größe sowie 
die Fahrgeschäfte der Firma Mai werden ebenfalls wieder integriert. Die Platz-
konzeption ist so gewählt, dass der Besucher auf einem Rundweg durch das Ge-
lände flanieren kann. Trotzdem ist es möglich, den samstags stattfindenden Wo-
chenmarkt weiterhin am Rand stattfinden zu lassen. Eine Verlagerung ist nicht 
notwendig.  
 
Im Zuge der Verlagerung vom Rathausplatz an die Eichendorffstraße soll auch 
das Grundkonzept Schritt für Schritt modernisiert werden. So soll 2020 der Markt 
auch wieder am Donnerstagabend für Besucher öffnen. Die ursprüngliche Pla-
nung sieht hier vor, dass regionale Bands am Abend für Unterhaltung sorgen und 
zumindest die gastronomischen Stände geöffnet haben.  
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Aufgrund der Bestimmungen der 7. Bayerischen Infektionsschutzmaßnah-
menverordnung (7. BaylfSMV vom 1.10.2020) sowie der teilweise nur begrenzt 
vorhandenen Infrastruktur am Platz müssen für die Durchführung des Christ-
kindlmarkte Nachbesserungen und Grundlagenarbeiten durchgeführt werden. 
Diese sind v.a. im Bereich der Energieversorgung, der Beleuchtung und der Hy-
giene verortet. Die Mehrkosten belaufen sich dabei auf insgesamt etwa 35.000 € 
zusätzlich zu den bereits im Haushalt beschlossenen 58.500 € Gesamtbudget für 
den Markt. Den größten Anteil der Mehrkosten mit rd. 14.000 € verursachen die 
notwendigen Materialen für die Stromversorgung des Geländes. Die weiteren 
Mehrkosten verteilen sich auf die Beleuchtung des Marktes, der Umsetzung der 
coronabedingten Auflagen (Plexiglas, Ein- und Ausgang, …) sowie der Gestal-
tung des Geländes.  
 
Laut Auskunft des Landratsamts Traunstein (telefonische Auskunft vom 
09.10.2020) gibt es von Seiten der Landesregierung bzw. weiterer staatlicher 
Stellen für die Christkindlmärkte derzeit keine verbindlichen Aussagen zur Durch-
führung und Organisation hinsichtlich der Corona-Auflagen. Die derzeit gültige 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung gilt nur bis 18.10.2020. Es wird aber da-
rauf hingewiesen, dass sich die Situation bis Ende November noch verändern 
könnte. Es ist damit die Option mit einzukalkulieren, dass aufgrund der rechtli-
chen Vorgaben durch die Landesregierung oder durch den Landkreis der Christ-
kindlmarkt abgesagt werden muss. Eine endgültige Entscheidung über die 
Durchführung des Christkindlmarktes kann somit erst getroffen werden, wenn ei-
ne für diesen Zeitraum gültige rechtliche Regelung vorliegt bzw. es Empfehlun-
gen von Seiten der Staatsregierung gibt.  
 
Um die über viele Jahre aufgebaute Tradition des Christkindlmarktes nach Mög-
lichkeit jedoch auch in diesem Jahr umsetzen zu können, bereitet die Verwaltung 
derzeit auf Basis der vorhandenen Regelungen ein Hygienekonzept vor, das fol-
gende Aspekte mit beinhaltet: 
 

 Abstandsregelung auf dem gesamten Gelände von 1,5 m. Ein verpflichtender 
Mund-Nasenschutz wird in Erwägung gezogen. 

 Die Verkaufshütten werden von Seiten der Stadt mit einem Plexiglasschutz 
ausgestattet. Zudem sind bei jeder Hütte Desinfektionsmittel vorzuhalten.  

 Auf dem Gelände wird ein „Einbahnwegsystem“ aufgezeichnet. Unterstützt 
wird dieses mit klar erkennbaren Ein- und Ausgangsbauten.  

 Die gastronomischen Verkaufsstände haben jeweils ein eigenes Hygiene-
konzept zu erstellen. 

 Abstand zwischen den Verkaufshütten von jeweils 4m bis 5 m. 

 Es werden auf der Bühne maximal 10 Personen zugelassen. Damit ist es 
auch möglich, Kindergärten wieder teilnehmen zu lassen.  

 Verstärkung des Veranstaltungspersonals (Team des Stadtmanagements) 
durch mind. zwei zusätzliche Ordner pro Tag. 
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Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Hauptausschuss der Stadt Traunreut nimmt das Konzept zur Kenntnis.  
       
Die Verwaltung kann somit die Planungen fortsetzen. Eine endgültige Entschei-
dung bzgl. der konkreten Durchführung hat die Verwaltung auf Basis einer für 
diesen Zeitraum gültigen rechtsverbindlichen Regelung zu treffen.  
 

 
für 

11 
gegen 

0 Beschluss: 

Der Hauptausschuss der Stadt Traunreut nimmt das Konzept zur Kenntnis.  
       
Die Verwaltung kann somit die Planungen fortsetzen. Eine endgültige Entschei-
dung bzgl. der konkreten Durchführung hat die Verwaltung auf Basis einer für 
diesen Zeitraum gültigen rechtsverbindlichen Regelung zu treffen.  
 

 
 
 

1.6 Bezuschussung der Sanierung der Abwasserleitungen des evangeli-
schen Kindergarten Traunreut  

 
Die evangelische Paulusgemeinde informierte ursprünglich mit Schreiben vom 
16.10.2016 über die notwendige Sanierung von Abwasserleitungen der Gebäude 
der evangelischen Pauluskirche.  
Mit Schreiben vom 28.09.2020 wurde der Antrag von Seiten der Paulusgemeinde 
aktualisiert: 
Nachdem auf dem Gelände der Paulusgemeinde Absenkungen beobachtet wer-
den konnten wurde eine Befahrung der Leitungen veranlasst. Eine Videodoku-
mentation hat dargelegt, dass die in den 50er und 60er-Jahren verlegten Beton-
rohre beschädigt oder verschüttet sind. Derzeit drohen weitere Geländeabsen-
kungen bzw. Feuchtigkeitsschäden. Aus den Leitungsverläufen ergibt sich, dass 
rund 40% der zu vollziehenden Maßnahme das Kindergartengebäude betreffen.  
 
Aus dem Angebot des Sanierungskonzepts der ing Traunreut GmbH ergeben 
sich Nettokosten (ohne Honorar, Abnahme und Kleinleistungen) in Höhe von 
78.550 Euro. Der auf den Kindergarten entfallende Nettoanteil beträgt 32.400 
Euro (41,24%). Die Hochrechnung der Beträge und die anteilige Zurechnung 
ergibt sich wie folgt: 
 

 
 

1. Sanierungskosten der Leitungen 62.150 Euro 
Pfarrei     37.150 Euro  
Jugendraum    3.000   Euro 
Kindergarten    22.000 Euro 
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2. Sanierungskosten der Schächte 16.400 Euro 
Pfarrei      6.000   Euro 
Kindergarten    10.400 Euro 

Zwischensumme (netto)  78.550 Euro – davon wie folgt: 
Pfarrei     43.150 Euro 
Jugendraum    3.000   Euro 
Kindergarten    32.400 Euro (Basis Zuschuss = 41,24%) 

 
Ingenieurhonorar    9.818,75 Euro (anteilig 4.049,25 Euro) 

 
TV-Abnahme, Kleinleistungen  3.927,50 Euro (anteilig 1.619,70 Euro) 

 
Gesamtsumme (netto)   92.296,25 Euro (anteilig 38.068,95 Euro) 
Mehrwertsteuer 19%   17.536,29 Euro (anteilig   7.233,10 Euro) 

 

 
Gesamtsumme (brutto)   109.832,54 Euro (anteilig 45.302,05 Euro) 

 
 

Die Maßnahme wird aufgrund noch weiterer ausstehender Planungen und je 
nach Witterungslage 2020/2021 erst im Jahr 2021 durchgeführt. 
 
Entsprechend ist die Auszahlung des Zuschusses für das Jahr 2021 relevant.   
 
 
Im Hinblick auf die momentane Finanzlage wird ein entsprechender Be-
schluss über die Bezuschussung zurückgestellt und die Angelegenheit zu-
nächst im Rahmen der Haushaltsklausur vorberaten. 

 
 
 
 
2. Vorberatende Angelegenheiten 
 

 

2.1 Entscheidung über die Weiterführung des Bundesprogramms „Kita-
Einstieg“ – Projekt Brückenkinder  

 
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat über die 
Fortführung des auf ursprünglich drei Jahre befristeten Bundesprogramms bis 
zum Jahr 2020 informiert. 
 
Die Inhalte des Programms wurden 2017 im Hauptausschuss und Stadtrat vor-
gestellt, der damals darüber entschieden in das Programm einzusteigen und die 
entsprechenden Förderanträge zu stellen. Das Jugendamt Traunstein hatte die 
Stadt Traunreut aufgrund der damaligen Sozialraumanalyse und der, dem Ju-
gendamt bekannten Problematik auf das Bundesprogramm „Kita-Einstieg: Brü-
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cken bauen in frühe Bildung“ aufmerksam gemacht. Aus Sicht des Jugendamt 
Traunstein war das Programm genau auf die Zielgruppe der Zuzüge aus dem 
Ausland und den damit verbundenen Menschen anderer Herkunft, die das Sys-
tem Kita in Traunreut noch nicht kennen, abgestimmt. Der Antragsteller wäre 
grundsätzlich das Jugendamt Traunstein gewesen, das jedoch diese Antragstel-
lung aus zeitlichen Gründen auf die Stadt Traunreut übertragen hatte. 
 
Die „ISG e.V. (Integrative sozialpädagogische Gruppenarbeit)“ konnte für die Zu-
sammenarbeit als freien Träger der Jugendhilfe für das Programm gewonnen 
werden.  
 
Die Weiterführung des Bundesprogramms kann nur mit dem jetzigen Kooperati-
onspartner unter Beibehaltung der bestehenden Bedingungen erfolgen. Für die 
Fortführung und den Erhalt der jährlichen Förderung i.H.v. ca. 150.000 Euro ist 
es erforderlich, das bestehende Konzept zu überarbeiten und für eine neue An-
tragstellung vorzubereiten. Zusätzliche Eigenmittel der Stadt müssen für die 
Restlaufzeit von 2 Jahren in Höhe von 10% der Förderung zur Verfügung gestellt 
werden. Es ergeben sich wesentliche Veränderungen beim Verwaltungsablauf, 
bei der Stadt als Koordinations- und Netzwerkstelle und bei der ISG mit der 
Übertragung von zusätzlichen Verwaltungsstunden auf das Personal.  
Es sollte weiterhin durch niederschwellige Angebote der Kontakt zu den Mitarbei-
tern/innen der Brückenkinder hergestellt werden. Durch diese Angebote bekom-
men Personen, die einen (subjektiv oder objektiv) erschwerten Zugang, oder ei-
nen anderen besonderen Unterstützungsbedarf haben, einen ersten Zugang zu 
früher Bildung. Gleichzeitig wird, durch die inhaltlichen Angebote, auf die Struktur 
und Arbeitsweise in den Kindertagesstätten vorbereitet, eine frühe Förderung 
ermöglicht, und eine Vertrauensbasis geschaffen. Aufgrund der Begleitung des 
Personals bei der Anmeldung in den Kindertagesstätten, der Unterstützung bei 
bürokratischen Barrieren und allen dabei auftretenden Fragen und Unsicherhei-
ten kann der Zugang erleichtert werden. Das Projekt ist für Kinder unter 6 Jahren 
ausgerichtet, da diese Zielgruppe bisher nicht genügend durch Kindertagesstät-
ten oder frühe Bildung erreicht worden sind. Ein wichtiger Arbeitsbereich der Mit-
arbeiter/innen der Brückenkinder wird die Vernetzung mit den Anker-Kitas und 
anderen Fachstellen sein. Folgende Bedarfe werden u.a. durch das Projekt Kita-
Einstieg abgedeckt: 
 
- Fragen rund um das Thema Kita 
- Unterstützung bei der Anmeldung 
- Unterstützung bei der Kostenübernahme 
- Vernetzung mit den Kitas in Traunreut 
- Vermittlung bei Problemen in der Kita 
- Angebote innerhalb der Gruppe im Spieleparadies, sowie Angebote in der 

Gemeinschaftsunterkunft 
- Online Angebote für die Eltern, sowie für die Kinder 
 
 
Eine Beschlussfassung findet im Rahmen der kommenden Sitzung des 
Stadtrats statt. 
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STADT TRAUNREUT 
 
Vorsitzender 
 
 
 
Hans-Peter Dangschat 
Erster Bürgermeister  

Schriftführerin 
 
 
 
Sarah Wirth 
 

 
 



Seite  
 

Sitzungsniederschrift 
Hauptausschuss 15.10.2020 
    

 

59 

 

V. Anlagen zu den Tagesordnungspunkten  
 
 
Anlage zu Tagesordnungspunkt 1.5 (Seite 53) 
 

 
 

 
 
 


